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das jejunium naturale iſt bloß kirchliches Eſe nicht ſtichhältigſein kann. Das Geſetz, die Euchariſtie überhaupt zu empfangen,iſt ein göttliches, ſie zur öſterlichen Zeit empfangen, iſt alſo auchgöttliches Geſetz; nur hat die 1 hier den Zeitpunkt näher deter⸗
miniert, um eine gewiſſe Norm für die Erfüllung des allgemein
ausgeſprochenen göttlichen Geſetzes zu fixieren. leſe Zeitbeſtimmung
von elte der Kirche erlei aber offenbar dem göttlichen Geſetzkeine neue und größere Sanction oder Verbindlichkeit, weil ſie eben
nur eine Interpretation esſelben iſt Wenn * alſo überhaupt nichtrlaubt iſt, die Euchariſtie 11011 jejunus 3u empfangen, dann wird
eS auch zur öſterlichen Zeit nicht rlaubt ſein. Was nun pecielldie Behauptung anbelangt, das jejunium ſei ein rein kirchlichesGeſetz, o iſt das nicht ganz richtig; denn PS ſich auf dasnatürliche Geſetz, die dem Sacramente gebürende Tſur nicht 3u
verletzen; das natürliche Geſetz aber überwiegt jedes andere, auchein poſitiv⸗göttliches Ge etz

Der Beichtvater hätte alſo In dem genannten Falle Uunter
keiner Bedingung die Communion geſtatten dürfen. Er d ent
weder einen Modus ausfindig machen müſſen die Communion
glei nach Mitternacht penden, oder 0 ſich den BiſchofDispens wenden en d auch In dem erſten oder weitenFalle die Communion erſt nach der öſterlichen Zeit geſpendet werden
können, ſo würde dieſelbe immer noch als öſterliche Communion
gelten dürfen. Denn der Beichtvater hat das Recht, aus einem
triftigen Grunde die öſterliche Zeit für einzelne Bei  inder zu
verlängern. Wäre ahber keines von beiden möglich geweſen, dann

das Beichtkind belehren ſollen 45  ber das Weſen und die
Nothwendigkeit der Euchariſtie, ferner 33  ber die Ittel den Empfangderſelben auf andere Eiſe compenſieren. In ähnlicher Weiſe
wäre verfahren, wenn einem Wallfahrtsorte jemand
wenn auch aus Verſehen twa genoſſen 0 und nUuLr mehrden einen Tag dableiben könnte Auch hier wäre die Communion
ſelbſtverſtändlich nicht zu geſtatten.

Heiligenkreuz. rof Dr Lambert Studeny.
XIV (Votum reservatum.) Anna bittet den Ajus, ihren

Beichtvater, ſie von dem Gelübde des Eintrittes In einen en zudispenſieren. aju 1e daſs zwar genügende Gründe vorliegen,
Trklärt auch, daſs EL von anderen Gelübden wohl dispenſieren könne,
aber dies Gelübde (ingrediendi religionem) ſei beſonders reſerviert
und beſitze keine Vollmacht, von ihm dis penſieren. Hat aju
recht gehandelt?

Antwort Nein! Das VOſUM ingredliendl religionem iſt
u U dann reſer viert, wenn ES ſich eine religio, einen
Orden Im rengen, canoniſchen Sinn handelt. Der Beicht⸗
vater hätte alſo fragen müſſen, ob Anna einen ſolchen Orden Im
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Sinne gehabt oder ob ſie geglaubt habe, hrem Gelübde genügen,
enn ſie Barmherzige Schweſter würde oder in eine andere
der vielen Congregationen eintrete. Höchſtwahrſcheinlich
würde Anna dies bejaht Aben und dann Are ihr Gelübde kein
reſerviertes geweſen

Wir möchten ogar glauben, dieſe rage waäre nicht einmal
immer nöthig, denn welches Mädchen und welcher junge Mann
(der nicht gerade Theologie oder Kirchenrecht ſtudiert hat) enn jenen
Unterſchied zwiſchen eigentlichen rden Iim canoniſchen Sinne und
bloßen Congregationen? Beſonders bei den Frauen ſind die eigent⸗
en Orden heutzutage meir ſelten; P8 iſt Unſeres iſſens
keine weibliche Genoſſenſchaft als Orden approbiert ohne VOta solemnia
und päpſtliche Clauſur und wo von Rom aus von der etzteren dis⸗
penſiert wird, da eg auch die Solemnitas VOtOrum und mit ihr die
eigentliche Ordensqualität hinweggenommen zu werden, ſo daſs die
betreffende Genoſſenſchaft canoniſtiſch behandeln iſt, wie die
modernen Congregationen, denen der ſtrenge Ordenscharakter

Wynandsrade. Ham merſtein
(Ein anzoſe als Ehewerber in eich.)

In Colmar geboren und ſeit 1889 franzöſiſcher Staatsbürger
mit dem Heimatsrechte mn aris, war durch ſechs onate Küchen⸗
chef Im ran ore von Gerardmer In den Vogeſen und kam vor
kurzem nach In Steiermark, ſeine hier geborene und wohn⸗

Braut zu ehelichen und dann wieder nach Frankreich
— Documente müſſen deſſenzurückzukehren.

Trauung vorlie en?
Die geſetzliche Beſtimmung bezüglich der Eheſchließung der

Franzoſen Im Uslande lautet „Der ranzoſe, wenn ETL Im Aus
ande mit einer Franzöſin oder mit einer Ausländerin ſich ver⸗
ehelichen will, iſt nach Artikel 710 00d Nap verpflichtet zum
Aufgebote In ſeiner Heimat als Bedingung der Giltigkeit
ſeiner Ehe, deren ſchluſs dann In ſeiner Heimat anzuzeigen
1 (Dannerbauer, Geſchäſtsbuch 156.) Im vorliegenden Falle
beſorgte der Bräutigam durch ſeinen in ari wohnenden Bruder
das Civilaufgebot, welches In Gerardmer, dem letzten Aufent⸗
ha te des Ehewerbers erfolgte Das ierüber eingelangte
„Cextificat de Publication et de IIOII Opposition“ dado November
1894 hat folgenden Dbrtlau „Wir Unterzeichneten Ur⸗
germeiſter und Standesbeamter der Gemeinde Gerardmer beſtätigen,
daſs den Sonntagen, den November und den October,
jedesmal 1 1 Uhr vormittags das Eheverſprechen verkündet wurde
zwiſchen (folgt das Nationale der Ehewerber.) Wir beſtätigen ferner,
daſs Eln Auszug dieſer Verkündigung an der Ure des Rathhauſes
angeſchlagen e während der vom Geſetze erforderlichen Zeit und
daſs während dieſer Zeit keine inſprache die vorgelegte


